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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 
seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 
committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 
of labour market policy. 
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Zusammenfassung 

Die Anträge der drei Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen („Tarifvertragssysteme stär-
ken – Allgemeinverbindliche Tariflöhne und branchenspezifische Mindestlöhne er-
leichtern“, Bundestagsdrucksache 17/4437), Die Linke („Tarifsystem stabilisieren“, 
Bundestagsdrucksache 17/8148) und SPD („Erosion der Tarifvertragssysteme stop-
pen – Sicherung der Allgemeinverbindlichkeitsregelung von Tarifverträgen“, Bun-
destagsdrucksache 17/8459) zielen darauf ab, das Tarifsystem in Deutschland zu 
stabilisieren. Durch eine Reform der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträ-
gen soll der Ausweitung des Niedriglohnsektors und der Erosion des Tarifvertrags-
systems entgegengewirkt werden. Dabei wird besonders die Ausweitung des Ar-
beitnehmerentsendegesetzes auf alle Branchen und die Einführung eines allgemei-
nen, gesetzlichen Mindestlohns gefordert.  

Das IAB äußert sich in dieser Stellungnahme vor allem zur Thematik von gesetzli-
chen beziehungsweise branchenspezifischen Mindestlöhnen. Zu tarifrechtlichen 
Fragen nimmt es keine Stellung. Der Vorschlag, das Arbeitnehmerentsendegesetz 
auf alle Branchen auszuweiten, erscheint nicht zweckmäßig. Ein System, in dem für 
jede Branche – möglicherweise mit zusätzlichen Differenzierungen nach Qualifikati-
on beziehungsweise Regionen – eine andere Lohnuntergrenze gilt, dürfte aufgrund 
seiner Komplexität nur äußerst schwer zu administrieren sein. Ein einheitlicher ge-
setzlicher Mindestlohn hingegen – gegebenenfalls differenziert nach Ost- und West-
deutschland und mit besonderen Regelungen für Jugendliche und junge Erwachse-
ne –, dessen Höhe mit Augenmaß festgesetzt ist, kann das Tarifsystem als untere 
Grenze stützen und zur Vermeidung von Fehlentwicklungen im Niedriglohnsektor 
beitragen.  

 

Abstract 

The motions of the three parliamentary groups Bündnis 90/Die Grünen (Alliance 
90/The Greens) (“Strengthening collective wage agreement systems – Facilitating 
generally binding collective wages and branch-specific minimum wages”, parliamen-
tary printed document 17/4437), Die Linke (The Left) (“Stabilising the collective 
wage system”, parliamentary printed document 17/8148) and the SPD (Social De-
mocratic Party) (“Stopping the erosion of the collective wage agreement systems – 
Safeguarding the regulation of the general application of collective wage agree-
ments”, parliamentary printed document 17/8459) are aimed at stabilising the collec-
tive wage system in Germany. The spread of the low wage sector and the erosion of 
the collective wage bargaining system are to be counteracted through a reform of 
the declaration of general application of collective wage agreements. In this the ex-
pansion, to all branches, of the law on the posting of workers and the introduction of 
a general, legal minimum wage are being called for.  
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In this statement, IAB is presenting its research findings concerning the topic of legal 
and branch-specific minimum wages. It is not commenting on legal issues of wage 
bargaining. The proposal that the law on the posting of workers should be extended 
to all branches does not seem feasible. A system in which for each branch – and 
possibly with separate differentiations according to qualifications and/or regions – a 
different minimum wage level applies would probably be extremely difficult to admin-
ister because of its complexity. A uniform, legal minimum wage on the other hand – 
possibly differentiated between eastern and western Germany and with special 
regulations for young people and young adults – whose level has been determined 
by sound judgement, is capable of supporting the collective wage agreement system 
as a lower limit and of contributing to avoid things taking a wrong turn within the low 
wage sector.  
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1 Anträge zur Stabilisierung des Tarifsystems und zur  
Einführung von Mindestlöhnen 

Den Anträgen der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen (Bundestagsdrucksache 
17/4437), Die Linke (Bundestagsdrucksache 17/8148) und SPD (Bundestagsdruck-
sache 17/8459) ist das Ziel gemeinsam, das Tarifsystem in Deutschland zu stabili-
sieren. Durch eine Reform der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen soll 
der Ausweitung des Niedriglohnsektors und der Erosion des Tarifvertragssystems 
entgegengewirkt werden.  

Im Einzelnen werden folgende Vorschläge unterbreitet:  

▪ Es wird eine Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes gefordert, um 
branchenspezifische allgemeinverbindliche Mindestlöhne in allen Branchen ein-
führen zu können. Zusätzlich sollen auch Tarifverträge mit regionaler Reichweite 
für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Auch wird die Bundesregierung 
dazu aufgefordert, das Arbeitnehmerentsendegesetz hinsichtlich der Feststellung 
der Repräsentativität der Tarifverträge (Drucksachen 17/8148 und 17/8459) be-
ziehungsweise des Tarifausschusses (Drucksache 17/4437) zu reformieren.  

▪ Weiterhin spricht sich die Linke (Drucksache 17/8148) dafür aus, dass über das 
Arbeitnehmerentsendegesetz neben einer branchenspezifischen Lohnuntergren-
ze auch das ganze Entgelttarifsystem einer Branche für allgemeinverbindlich er-
klärt wird.   

▪ Flankierend fordern die Fraktionen einen flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn in Deutschland als untere Entgeltgrenze.  

▪ Darüber hinaus bestehen die Grünen auf eine Reformierung beziehungsweise 
Erleichterung der Allgemeinverbindlicherklärung von Tariflöhnen nach dem Tarif-
vertragsgesetz (TVG). 

Das IAB äußert sich in dieser Stellungnahme vor allem zur Thematik von gesetzli-
chen beziehungsweise branchenspezifischen Mindestlöhnen. Zu tarifrechtlichen 
Fragen wird keine Stellung genommen. 

2 Mindestlöhne und Arbeitnehmerentsendegesetz  
2.1 Allgemeine Wirkungen von Mindestlöhnen 
Bei den beiden Anträgen zur Reform der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen 
durch die Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Branchen bezie-
hungsweise der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland steht 
vor allem das Ziel der Begrenzung des Niedriglohnsektors beziehungsweise auch 
der Stärkung von Tarifverträgen im Vordergrund.  

Wie bei anderen in die Rechte und Pflichten von Betrieben und Arbeitnehmern ein-
greifende Normen muss auch bei der Abschätzung von Wirkungen einer Lohnunter-
grenze zunächst einmal unterstellt werden, dass diese auch zur Anwendung kom-
men. So könnten Mindestlöhne durch Arbeitszeitvariationen oder auch einen ver-
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stärkten Einsatz von Werkverträgen teilweise umgangen werden. Ein möglicher An-
satzpunkt zur Durchsetzung einer Lohnuntergrenze sind Kontrollen, bei denen der 
Aufwand tendenziell umso höher ausfallen dürfte, je komplexer und differenzierter 
die Regeln sind. Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass die Regelungen angewen-
det werden. Bei der Beurteilung eines allgemeinverbindlichen Mindestlohns ist zwi-
schen Lohn- und Beschäftigungswirkungen unterscheiden. Unstrittig ist, dass ein 
wirksamer Mindestlohn die Löhne der Betroffenen erhöht und somit grundsätzlich 
geeignet ist, den Niedriglohnbereich zu begrenzen und auch die Reichweite des 
Tarifsystems in den unteren Entgeltbereichen zu stützen. Auch sind allgemeinver-
bindliche Lohnuntergrenzen ein Instrument, um geschlechtsspezifische Lohnunter-
schiede zu einzudämmen.  

Zur Realisierung dieses Zieles dürfen allerdings mögliche Beschäftigungswirkungen 
eines Mindestlohns nicht vernachlässigt werden. Dabei kommen zwei gegensätzli-
che Wirkungsmechanismen zum Tragen: Ein Mindestlohn erhöht einerseits die 
Lohnkosten und macht die Beschäftigung für die Unternehmen unter sonst gleichen 
Bedingungen weniger profitabel. Damit können die Beschäftigungschancen von 
Personen mit niedriger Produktivität sinken und Arbeitsplätze verloren gehen. Ande-
rerseits sind auch arbeitsangebotsseitige Effekte bei Einführung eines Mindestlohns 
zu berücksichtigen. Ein Mindestlohn erhöht die Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme 
oder führt zu einer stärkeren Bindung an den Arbeitsplatz. Dies ist dann relevant, 
wenn Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt Marktmacht besitzen. Falls nicht eine Tarif-
bindung dagegen steht, können diese den Lohn unter ein Niveau drücken, das unter 
der Grenzproduktivität liegt. Je segmentierter, differenzierter und intransparenter – 
also unvollkommener – der Arbeitsmarkt ist, desto geringer werden die für den ein-
zelnen Arbeitnehmer de facto offenstehenden Beschäftigungsmöglichkeiten und 
desto stärker wird tendenziell die Marktmacht der Unternehmen. In einer solchen 
Situation kann ein Mindestlohn einen Impuls zu mehr Beschäftigung geben, da offe-
ne Stellen schneller besetzt werden. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass die 
Motivation und Produktivität bereits beschäftigter Arbeitnehmer durch die verbesser-
te Entlohnung steigt.  

Die Wirkungsrichtung der Beschäftigungseffekte von Mindestlöhnen hängt davon 
ab, ob der Nachfrage- oder der Angebotseffekt dominiert. Damit ist aus einer theore-
tischen Perspektive unbestimmt, ob der Nettoeffekt auf die Beschäftigung positiv 
oder negativ ausfällt.  

Aus empirischer Sicht ist davon auszugehen, dass die Beschäftigungswirkungen 
ungünstig sind, wenn eine kritische Höhe eines (gesetzlichen oder Branchen-
)Mindestlohns überschritten wird. Liegt der Mindestlohn dagegen darunter,  ist das 
Risiko von Jobverlusten gering. In einem solchen Fall könnten sogar die geschilder-
ten positiven Angebotseffekte überwiegen. So zeigt die kürzlich veröffentlichte um-
fassende Berkeley-Studie für die USA (Dube et al. 2010), dass dort ein nationaler 
Mindestlohn von heute 7,25 US-Dollar – der in einzelnen Bundesstaaten wie in 
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Washington mit 8,55 US-Dollar noch deutlich höher liegt – offenbar keine negativen 
Beschäftigungswirkungen hatte.  

In Deutschland kann zwischen impliziten und expliziten Mindestlöhnen unterschie-
den werden.  

Das Niveau der Grundsicherung bestimmt einen impliziten Mindestlohn. So ent-
spricht die Grundsicherung bei einem Alleinstehenden mit einer 40-stündigen Wo-
chenarbeitszeit und Wohngeldbezug einem Bruttostundenlohn von ungefähr 4,50 
Euro. Die bestehenden Anrechnungsregelungen bei den sogenannten „Aufstockern“ 
gewähren sogar einen gewissen Abstand zwischen Lohneinkommen und (aus-
schließlichem) Einkommen aus der Grundsicherung. Letzteres ist für den Anreiz, 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und nicht (nur) Leistungen aus der Grundsiche-
rung zu beziehen, sehr bedeutsam. 

Anders als in der Mehrheit der EU-Staaten gibt es in Deutschland keine direkt auf 
einen einheitlichen Mindestlohn abzielende Gesetzgebung. Dennoch existieren ex-
plizite Mindestlöhne. Zum einen sind gemäß §138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs  
(BGB) Löhne sittenwidrig, die Tariflöhne oder ortsübliche Löhne um mehr als ein 
Drittel unterschreiten. Zum anderen wurden Mindestlöhne je nach Grad der Tarif-
bindung über das Arbeitnehmerentsendegesetz beziehungsweise das Mindestar-
beitsbedingungengesetz eingeführt1. Bei einer Tarifbindung von mindestens 50 Pro-
zent können Mindestlöhne über das Arbeitnehmerentsendegesetz für allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Sind in einer Branche weniger als 50 Prozent der Beschäf-
tigten tarifgebunden, so wäre die Einführung eines Mindestlohns über das Mindest-
arbeitsbedingungengesetz möglich, davon wurde jedoch bisher kein Gebrauch ge-
macht.   

Derzeit sind in zehn Branchen Mindestlöhne über das Arbeitnehmerentsendegesetz 
in Kraft.2 Evaluationsstudien, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) für acht dieser Branchen in Auftrag gegeben hatte, kommen ebenfalls 
überwiegend zu dem Ergebnis, dass sich keine negativen Beschäftigungseffekte 
von Lohnuntergrenzen nachweisen lassen.3  

                                                 
1 Eine Ausnahme stellt die Einführung einer Lohnuntergrenze für die Zeitarbeit dar, die im 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt ist. 
2 Es handelt sich um das Baugewerbe, das Dachdeckerhandwerk, die Abfallwirtschaft, die 

Wäscherei-Dienstleistungen, die Gebäudereinigung, die Pflegebranche, das Maler- und 
Lackiererhandwerk, das Elektrohandwerk, Bergbauspezialarbeiten und Sicherheitsdienst-
leistungen. 

3 Die Studien können im Internet abgerufen werden unter: 
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Meldungen/evaluation-mindestloehne.html. 
Nicht untersucht wurden die Effekte für die Branchen Bergbauspezialarbeiten und Sicher-
heitsdienstleistungen. 

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Meldungen/evaluation-mindestloehne.html
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2.2 Mindestlöhne auf Branchenebene 
Die Anträge fordern die Aufnahme aller Branchen in das Arbeitnehmerentsendege-
setz, was eine Allgemeinverbindlicherklärung von branchenspezifischen bezie-
hungsweise auch räumlichen Lohnuntergrenzen ermöglichen würde. Dies würde 
den Vorteil bieten, dass auf die Besonderheiten jeder Branche eingegangen und für 
jede Branche und Region individuell die „passende“ Mindestentgelthöhe festgelegt 
werden könnte. Zusätzlich bliebe die Tarifautonomie erhalten, da von den Tarifpar-
teien ausgehandelte Mindestentgelte für allgemeinverbindlich erklärt werden könn-
ten.  

Jedoch ist insgesamt der branchenspezifische Ansatz kritisch zu sehen, da er wenig 
transparent und in manchen Bereichen leicht zu umgehen wäre. So bergen spezifi-
sche Lösungen für jede einzelne Branche die Gefahr von Intransparenz der Rege-
lungen und Fehlallokationen aufgrund von Vermeidungsverhalten. Bereits das exis-
tierende Mindestlohnsystem zeichnet sich durch eine große Komplexität und Ausdif-
ferenziertheit innerhalb einer Branche und zwischen den Branchen aus. Werden 
nun in allen Branchen unterschiedliche Mindestlöhne eingeführt, so dürfte das Min-
destlohnsystem insgesamt nur noch sehr schwer zu administrieren sein. Dies be-
ginnt bei der Feststellung einer spezifischen Branchenzugehörigkeit, die nicht immer 
einwandfrei zu treffen ist. Da beim Entsendegesetz die Zuordnung einer Firma zu 
einer Branche nach ihrer „Haupttätigkeit“ erfolgt und diese Klassifikation vermutlich 
Spielräume eröffnet, könnte dies Firmen zu „Umklassifizierungen“ veranlassen, um 
höhere Mindestlöhne zu umgehen. 

Zugleich erschwert die Komplexität des Systems es auch den einzelnen Arbeitneh-
mern, die ihnen zustehende Mindestvergütung tatsächlich durchzusetzen. Beson-
ders bei branchenspezifischen Regelungen besteht auch die Gefahr einer inadäqua-
ten Festsetzung eines Mindestlohns aufgrund von wirtschaftspolitischen Interessen 
in bestimmten Wirtschaftszweigen. Eine tendenziell eher zu hohe Lohnuntergrenze 
könnte von Unternehmen oder Verbänden befürwortet werden, um den Markt für 
neue Konkurrenten abzuschotten und so die eigene Marktposition zu halten bezie-
hungsweise zu verbessern. Weiterhin kann eine Lohnuntergrenze, die sich an den 
niedrigsten Löhnen in der Branche orientiert eine Abwärtsspirale in Gang setzen, bei 
der „schlechte“ Arbeitgeber mit niedrigeren Löhnen und schlechten Arbeitsbedin-
gungen die „guten“ Arbeitgeber mit besseren Konditionen für die Beschäftigten ver-
drängen beziehungsweise den Druck zur Lohnsenkung erhöhen, was dem Ziel ei-
nes Mindestlohns widerspricht. 

Darüber hinaus äußern sich die Anträge nicht zu einer Änderung des Arbeitnehmer-
entsendegesetzes hinsichtlich einer Aufnahme von Branchen mit einer Tarifbindung 
von weniger als 50 Prozent. Hierbei stellt sich die Frage, welche Mindestlöhne über 
das Arbeitnehmerentsendegesetz für allgemeinverbindlich erklärt werden sollen, 
wenn die Tarifparteien in den jeweiligen Branchen schwach sind und keine (Bran-
chen-)Tarifverträge geschlossen werden können. Ebenfalls wird das Verhältnis zum 
bestehenden Mindestarbeitsbedingungengesetz nicht angesprochen.  
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Insgesamt überwiegen die Nachteile bei der Ausweitung des Arbeitnehmerentsen-
degesetzes oder der Allgemeinverbindlicherklärung auf alle Branchen mit dem Ziel, 
branchenspezifische beziehungsweise zu kleinräumig differenzierte Lohnuntergren-
zen einzuführen.  

2.3 Allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn 
Zielführender als die Aufnahme aller Branchen in das Entsendegesetz, der dabei 
entstehenden Unübersichtlichkeit und Gefahr von zu hohen Mindestlohnsätzen ist 
eine nach Ost und West differenzierte allgemeine gesetzliche Lohnuntergrenze4. 
Des Weiteren sprechen Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus anderen Län-
dern dafür, besondere Regelungen für jugendliche Arbeitnehmer zu treffen.5   
 
Die Wirkungen eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns werden sich stark 
nach Regionen, Sektoren beziehungsweise Wirtschaftszweigen unterscheiden, da 
diese ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen aufweisen. So sind die einzelnen 
Branchen durch deutlich unterschiedliche Anteile von Niedriglohnbeschäftigung ge-
kennzeichnet. Die Niedriglohnanteile variieren zudem gruppenspezifisch. Stärker 
betroffen sind Geringqualifizierte, Jüngere, Frauen sowie Personen mit Migrations-
hintergrund. Bei einem moderaten Mindestlohn ist allerdings davon auszugehen, 
dass sich die Beschäftigungseffekte in Grenzen halten. Ein allgemeiner gesetzlicher 
Mindestlohn ist gerade für solche Branchen mit einem hohen Anteil an Niedriglohn-
beschäftigten von Bedeutung, in denen der gewerkschaftliche Organisationsgrad 
gering ist.  

Drei Argumente sprechen in Zeiten wachsender Lohnungleichheit für Überlegungen 
zu einer „allgemeinen“ Lohnuntergrenze: 

▪ Erstens ist das Abrutschen eines Vollzeitnettolohnes unter das individuelle Sub-
sistenzniveau der Beschäftigten (ohne Berücksichtigung möglicher anderer 
Haushaltsmitglieder) problematisch. Dies gilt nicht nur aus verteilungspolitischer 
Perspektive, sondern weil „faire“ Löhne motivieren und so etwas wie einen Min-
destproduktivität sicherstellen können. 

                                                 
4 Zu berücksichtigen ist dabei das Verhältnis dieser Lohnuntergrenze(n) zu den bestehenden 

Regelungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes für die benannten zehn Branchen und 
des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes für die Zeitarbeit. Gegebenenfalls müssten die 
bestehenden Regelungen im Zuge der Einführung einer allgemeinen gesetzlichen Lohn-
untergrenze entsprechend der Intentionen des Arbeitnehmerentsendegesetzes und des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes überprüft und angepasst werden. 

5 Vgl. hierzu den Überblicksartikel, der im Auftrag der Low Pay Commission von Croucher 
und White (2011) verfasst wurde. Insgesamt ziehen die Autoren aus den internationalen 
Studien den Schluss, dass die negativen Auswirkungen einer Lohnuntergrenze mit stei-
gendem Alter der Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen geringer werden. 
Gibt es keine spezielle Mindestlohnregelung, also keinen niedrigeren Mindestlohn für Ju-
gendliche, so ist die Wahrscheinlichkeit von negativen Beschäftigungswirkungen deutlich 
höher. 
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▪ Zweitens besteht durch die gegebenen Anrechnungsregelungen in der Grundsi-
cherung für die sogenannten „Aufstocker“ (SGB II) das Risiko, dass Betriebe mit 
ihren Beschäftigten zu niedrige Stundenlöhne vereinbaren, weil alle Beteiligten 
davon ausgehen können, dass jeder geringe Verdienst oberhalb der Schwelle 
der Sittenwidrigkeit durch den Staat aufgestockt wird. 

▪ Drittens ist festzustellen, dass es außer in den skandinavischen Ländern und in 
Österreich in fast allen anderen EU-Ländern Mindestlöhne gibt. Angesichts der 
hierzulande schwindenden Tarifbindung, wie auch in den Anträgen angespro-
chen, ist Deutschland aber mit den Ländern ohne Mindestlohn kaum mehr ver-
gleichbar. Soll die Mindestlohnregelung die Tarifautonomie nicht weiter aushe-
beln, so ist es ratsam, den Tarifparteien eine zentrale Rolle bei der Festlegung 
der Höhe des Mindestlohns zu geben.  

2.4 Fazit  
Die Anträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD zielen da-
rauf ab, das System der Allgemeinverbindlicherklärungen von Entgelttarifverträgen 
zu reformieren, um das Tarifvertragssystem zu stärken. Dabei wird besonders die 
Ausweitung des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Branchen und die Einfüh-
rung eines allgemeinen, gesetzlichen Mindestlohns gefordert.  

Der Vorschlag, das Arbeitnehmerentsendegesetz auf alle Branchen auszuweiten, 
erscheint nicht zweckmäßig. Ein System, in dem für jede Branche – möglicherweise 
mit zusätzlichen Differenzierungen nach Qualifikation beziehungsweise Regionen – 
eine andere Lohnuntergrenze gilt, dürfte aufgrund seiner Komplexität nur äußerst 
schwer zu administrieren sein.  

Ein einheitlicher gesetzlicher Mindestlohn hingegen – gegebenenfalls differenziert 
nach Ost- und Westdeutschland und mit besonderen Regelungen für Jugendliche 
und junge Erwachsene –, dessen Höhe mit Augenmaß festgesetzt ist, kann das 
Tarifsystem als untere Grenze stützen und zur Vermeidung von Fehlentwicklungen 
im Niedriglohnsektor beitragen.  
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